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Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Material-, Ausrüstungs- und 

- Konsumgüterbilanzierung — Bilanzierungsverordnung — 
vom 2. Juni 1983

Zur weiteren Qualifizierung der Bilanzierung von Material, 
Ausrüstungen und Konsumgütern wird aufgrund des § 37 der 
Verordnung vom 15. November 1979 über die Material-, Aus
rüstungs- und Konsumgüterbilanzierung — Bilanzierungsver
ordnung — (GBl. I 1980 Nr. 1 S. 1) in Übereinstimmung mit 
dem Minister für Materialwirtschaft und den Leitern der an
deren zuständigen zentralen Staatsorgane folgendes be
stimmt:
Zu § 2 der Verordnung:

§ 1
(1) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission, die 

Minister, die Generaldirektoren der Kombinate und Leiter 
der wirtschaftsleitenden Organe haben die Bilanzverantwor
tung in voller Übereinstimmung mit den gesamtgesellschaft
lichen Interessen wahrzunehmen und als einen Hauptbe
standteil ihrer Leitungstätigkeit weiter zu entwickeln. Sie 
haben die notwendigen Festlegungen dafür zu treffen, daß 
die Tätigkeit der bilanzierenden und bilanzbeauftragten Or
gane entsprechend dieser hohen Verantwortung entscheidend 
qualifiziert wird.

(2) Die Leitung der Bilanzierung ist im Prozeß der Ausar
beitung und Durchführung der Material-, Ausrüstungs- und 
Konsumgüterbilanzen auf allen Ebenen der Volkswirt
schaft zur. Sicherung eines den volkswirtschaftlichen Erfor
dernissen entsprechenden Aufkommens, insbesondere aus der 
eigenen Produktion, sowie seiner effektiven Verwendung für 
die" Bevölkerung, die Volkswirtschaft und den Export auf 
folgende Aufgaben zu konzentrieren:

a) Die mit den Material-, Ausrüstungs- und Konsumgüter
bilanzen auf der Grundlage der zentralen Bilanzen des 
Staates festgelegten Anforderungen an die Erhöhung 
des Aufkommens und den effektivsten Einsatz des ver
teilbaren Endproduktes sind den staatlichen Aufgaben 
und staatlichen Planauflagen sowie den Jahres-, Quar
tals-, und Monätsplänen der Ministerien, der Kombi
nate und Betriebe konsequent als entscheidende volks
wirtschaftliche Leistungsmaßstäbe zugrunde zu legen. 
Alle Entscheidungen zu den Bilanzen sind darauf zu rich
ten, das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis grund
legend zu verbessern. Bei den Bilanzentscheidungen ist 
zu gewährleisten, daß die Einheit von materiellen und 
finanziellen Plänen gewahrt1 wird, Effektivitätsberech
nungen und Berechnungen zur Bestandsentwicklung 
vorgenommen sowie die erforderlichen Entscheidungen 
getroffen werden.

b) Bei der Material-, Ausrüstungs- und Konsumgüterbilan
zierung sind die materiellen volkswirtschaftlichen Pro
portionen in ihrer Verflechtung zu den vor- und nach
gelagerten Stufen des Reproduktionsprozesses und ins
besondere zu den Außenwirtschaftsaufgaben zu gewähr
leisten.

c) Die Leiter der zentralen Staatsorgane und die General
direktoren der Kombinate sowie die Leiter der wirt
schaftsleitenden Organe haben Maßnahmen dafür zu 
treffen, daß die Verbraucher ihre Verantwortung für 
die exakte Begründung des Bedarfes an Energieträgern, 
Roh- und Werkstoffen sowie Zulieferungen auf der 
Grundlage progressiver, wissenschaftlich-technisch be
gründeten Normen, Normative und Kennziffern wirksa
mer wahrnehmen. Dabei ist davon auszugehen, daß die 
in den Material-, Ausrüstungs^ und Konsumgüterbilan
zen ausgewiesenen materiellen Fonds die obere Grenze


